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γEinführung Bürgermeister Braig

γWer ist die STEG? Was macht die STEG?

γWas bedeutet städtebauliche Sanierung?

γWelche Ideen und Konzepte gibt es für 

Dornstadt?

γWelche Rechte und Pflichten gibt es im 

Sanierungsgebiet?

γWie profitieren Sie als Eigentümer:in von der 

Sanierung?

γIhre Fragen an uns
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Die STEG Stadtentwicklung GmbH



Was bedeutet 

städtebauliche Sanierung?
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γWas? Strukturen innerhalb der Stadt / 

eines Stadtteils verbessern

-Ökonomisch

-Baulich

-Technisch

-Funktional

-Sozial

γWie? Erhalt und Stärkung vorhan-

dener Strukturen und Beseitigung von 

Ăstªdtebaulichen Missstªndenñ

γGrundlage: Baugesetzbuch und 

Städtebauförderprogramme

Städtebauliche Sanierung
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Zeitlicher Ablauf einer Sanierung

Abrechnung und Aufhebung 

Sanierungssatzung

Vorbereitende Untersuchungen      

(§ 141 BauGB)

Förmliche Festlegung 

Sanierungsgebiet 

(Satzungsbeschluss GR; 

§ 142 BauGB)

Sanierungsdurchführung               

(max. 15 Jahre)
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Die Rahmenbedingungen in Dornstadt

Programm: Wachstum und nachhaltige Erneuerung 

(WEP)

üBewilligter Förderrahmen: 1.666.667,00 Euro

ü60 % Finanzhilfe Bund/Land 1 Mio. Euro

ü40 % Eigenanteil Kommune 666.667 Euro

üBewilligungszeitraum (BWZ): 01.01.2023 

 bis 30.04.2032

üMittelaufstockungen und eine Verlängerung 

des BWZ können beantragt werden.



Welche Ideen und Konzepte gibt 

es für Dornstadt?
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Foto: die STEG



Allgemein

γEntwicklung einer lebendigen zukunftsfähigen 

Ortsmitte

γSicherung der städtebaulichen Struktur des 
Stadtgrundrisses und des Ortsbildes

γEnergetische Sanierung des Gebäudebestands 

γNutzung von Innenentwicklungsflächen mit dem 

Schwerpunkt Wohnen

γReaktivierung oder Umnutzung leerstehender 

Gebäude

Sanierungsziele

Foto: die STEG



Sanierungsziele öffentlich / Rathaus

γNeubau Rathaus mit ca. 2.000 qm Nutzfläche 

und Neugestaltung Rathausplatz

γUmnutzung des bestehenden Rathauses 

und Gebäude Volksbank

Sanierungsziele

Foto: die STEG



Lange Straße

γStadträumliche Aufwertung und barrierefreie 

Neugestaltung Lange Straße, Herstellung einer 

klimaangepassten Straßenraumgestaltung mit 

Bäumen, Ausbildung weiterer Querungshilfen, 

Integration ruhender Verkehr, Ausbau 

Radwegeinfrastruktur

γVerkehrsberuhigung Lange Straße, Einrichtung 

einer Tempo 30 Zone

Sanierungsziele

Foto: die STEG



Lange Straße / Kreuzstraße

γGestalterische Aufwertung Ortseingang am 

Verkehrskreisel

γNeugestaltung Dorfplatz und angrenzende 

Kreuzstraße

Sanierungsziele

Foto: die STEG



Foto: die STEG



Welche Rechte und Pflichten 

gelten im Sanierungsgebiet?
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Sanierungssatzung: 

der Sanierungsvermerk

Sanierungsvermerk ( § 143 Abs. 2 BauGB)

γDer Sanierungsvermerk im Grundbuch hat für 

den/die Eigentümer:in keine unmittelbaren 

Auswirkungen. 

γEr dient als Hinweis an andere Ämter und an 

Notare, dass für bestimmte, das Grundstück 

betreffende Vorhaben und Rechtsvorgänge eine 

sanierungsrechtliche Genehmigung 

zu beantragen ist.
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Sanierungssatzung: 

weitere Auswirkungen

Á Allgemeines Vorkaufsrecht 

(§ 24 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

Á Genehmigungspflichtige Vorhaben nach § 144 

Abs. 1 und 2 BauGB, u.a. Errichtung/Änderung 

einer baulichen Anlage, Teilung eines Grundstücks

Á Im umfassenden Sanierungsverfahren:

ü Kaufpreiskontrolle  (§ 153 Abs. 2 BauGB)

ü Evtl. Ausgleichsbeträge (§ 154 BauGB)



Besonderheiten: 

γNeuordnungsbereiche 

mit möglichem kommunalem Grunderwerb

γVerbesserte Bebaubarkeit und Ausnutzung

γSanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen 

sind nicht auszuschließen

γggf. Erhebung von Ausgleichsbeträgen gem. § 

154 BauGB zum Sanierungsende 

(vorzeitige Ablösung möglich)

γKaufpreisprüfung § 153 gem. BauGB

Regelverfahren (umfassendes Verfahren)

Förmliche

Festlegung des

Sanierungsgebiets

Aufhebung der

Förmlichen Festlegung

ú

t

sanierungsbedingte

Bodenwerterhöhung

konjunkturelle 

Wertsteigerung

Quelle: STEG



Wie profitieren Sie als 

Eigentümer:in  von der Sanierung?
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Sanieren von Privateigentum
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Sanieren von Privateigentum

Foto: T. Rentschler



Hauptgebäude Modernisierung  

ĄMindestinvestitionsvolumen: 30.000 ú

Hauptgebäude Restmodernisierung 

ĄMindestinvestitionsvolumen: 20.000 ú

Fördersätze privater Eigentümer

25 % max. 50.000 ú

Foto: die STEG

25 % max. 30.000 ú



Ordnungsmaßnahmen  (Abbrüche) mit Neubebauung: 

Fördersätze privater Eigentümer

100 % max. 60.000 ú 

(Keine Gebäuderestwertentschädigung; abweichend für 
Nebengebäude und Abbruch ohne Neubebauung)   

Foto: die STEG Foto: die STEG
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Fördersätze für Private: Beispiel

ERNEUERUNG

Gesamtkosten 

200.000 ú

Förderung 

Eigentümer:in  

25 % = 50.000 ú

Obergrenze : 

60.000 ú

Eigenanteil

75 % = 150.000 ú

(Abschreibung EStG)

Anteil Land: 60 % 

30.000 ú  

Anteil Dornstadt : 40 %

20.000 ú 
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Fördersätze für Private: Beispiel

ABBRUCH

Gesamtkosten 

45.000 ú

Förderung 

Eigentümer:in  

100 % = 45.000 ú

Obergrenze : 

60.000 ú

Eigenanteil

0 % = 0,00 ú + 

Kosten Neubau

Anteil Land: 60 % 

27.000 ú  

Anteil Dornstadt : 40 %

18.000 ú 

Voraussetzung :  Übereinstimmung mit 

den Sanierungszielen

 und anschließende 

Neubebauung 



28

Steuerliche Begünstigung 

im Sanierungsgebiet
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Fördergrundsätze

γKein Rechtsanspruch

γLage im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet

γSanierungsziele werden beachtet, daneben gültige 

Bauvorschriften, Denkmalschutz sowie B -Planfestsetzungen

γAbstimmung des Vorhabens und der Gestaltung mit der 

Gemeinde und STEG

γSchriftliche Vereinbarung vor Erneuerungsbeginn

γGanzheitlichkeit der Erneuerung

γWirtschaftlichkeit

γKombination mit KfW -Kredit/BAFA -Förderung nach vorheriger 

Abstimmung möglich
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Anforderungen bei privater Erneuerung 

γRahmenbedingungen

-Gebäude/Grundstück im Sanierungsgebiet

-Schriftliche Vereinbarung zwischen Gemeinde, 

STEG und Eigentümer:in vor Beginn

-Gebäudeerhalt ist Sanierungsziel

γAm Gebäude

-Beseitigung baulicher Mängel (Dach, Fassade, 

tragende Bauteile).

-Ausreichende Wärmedämmung an der Fassade, 

im Bereich der Fenster und im Dachbereich.

-Einhaltung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG)

-Sämtliche Installationen müssen den 

Sicherheitsanforderungen entsprechen.

-Ggf. Restmodernisierung mit mehreren Gewerken
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Anforderungen bei privater Erneuerung

üHaustechnische 

Verbesserungen

üWohnungstechnische 

Verbesserungen

üBautechnische und 

energetische 

Verbesserungen

Wärmedämmung 

an Außenwänden, 

Decken und Dach

Erneuerung des 

Außenputzes und 

Daches

Austausch von 

alten Fenstern und 

Türen

Einbau einer neuen 

Heizungsanlage oder 

Warmwasserbereitung

Innenausbau durch 

Erneuerung von 

Boden-, Wand- und 

Deckenbelägen

Verbesserung der 

Sanitärbereiche

Erneuerung der 

Installationen (Elektro, Gas, 

Wasser, Abwasser)

Nutzung von 

Solarthermie

Veränderung der 

Raumnutzung und 

-größe

Altersgerechter 

Umbau, 

Reduzierung von 

Barrieren


